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RS OGH 1983/6/29 3Ob83/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1983

Norm

ABGB §1358

WWG §13

WWG §15 Abs8

Rechtssatz

Haben Miteigentümer einer Liegenschaft, die mit einer Hypothek zugunsten des Wohnhauswiederaufbaufonds

belastet ist, an Stelle eines anderen mit der Rückzahlung von Annuitäten säumigen Miteigentümers diese bezahlt,

treten sie gemäß § 1358 ABGB in die Rechte des Wohnhauswiederaufbaufonds ein und ist dieser verp:ichtet, ihnen

alle Sicherungsmittel auszuliefern.
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